
E R K L Ä R U N G PLZ, Ort, Datum 
 
 

 
 

Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für das Kind 
Vor- und Familienname des Kindes/der Kinder Geb.-Dat.  

 

  

 

Anschrift 

 

 

 
Ich bestätige den Empfang der Mitteilung gem. § 7 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz vom  

 
Datum 
 
 

Aktenzeichen 
 

 

Über meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mache ich nach bestem Wissen und Gewissen folgen-
de Angaben: 
 

 
1. 

Familien-(Ehe-)name, Geburtsname, Vorname des unterhaltspflichtigen Elternteils 

 

 

Anschrift 
 
 

 
2. 

Geburtsdatum  Familienstand Telefonnummer. 

 

3. 

Beruf Arbeitgeber/in Krankenkasse 

 
4. Nettoeinkommen aus: (Bescheinigungen bitte in Kopie beifügen) monatl.  wöchentl. 

a) Arbeit bzw. Gewerbe:                         EUR  

b) Renten/Pensionen (bei Sozialrenten abzügl. Krankenkassenbeitrag) 

(Art der Rente oder Pension)                         EUR  

                           EUR  

                           EUR  

                           EUR  

 

c) Kindergeld nach BKGG                          EUR  

d) Grundstück (bitte Rentabilitätsberechnung beifügen)                          EUR  

e) Sonstiges                          EUR  

                           EUR  

                           EUR  

 

5. Vermögen 

a) Bargeld                          EUR  

b) Bankguthaben                          EUR  

c) Wertpapiere   Wert:                       EUR  

d) Grundvermögen  Verkehrswert:                       EUR  

e)                           EUR  



6. Die Wohnung besteht aus       Zimmern, Küche und       Nebenräumen (insgesamt                  m²). 

Die Miete oder die Belastung bei Eigenheimen oder Wohnungseigentum beträgt                     EUR monatlich. 

Untervermietet sind       Räume  leer  möbliert      an       Personen. 

Einnahmen aus Untervermietung                    EUR monatlich 

Wohngeld: (Mietzuschuss/Lastenbeihilfe)                     EUR monatlich 
 

7. a) Kinder oder sonstige Angehörige im Haushalt des Unterhaltspflichtigen 

Familien-, Geburtsname 
und Vorname 

Geb.-Dat. Verwandtschaftsver-
hältnis zum Unter-

haltspflichtigen 

Familien- 
stand 

Beruf und Arbeitgeber Nettoeinkommen 
monatl. EUR 

      

      

      

      

 

7. b) Kinder oder sonstige Angehörige außerhalb des Haushalts 

Familien-, Geburtsname 
und Vorname 

Geb.-Dat. Verwandtschaftsver-
hältnis zum Unter-

haltspflichtigen 

Familien- 
stand 

Anschrift Nettoeinkommen 
monatl./EUR 

      

      

      

      

 

8. Durch besondere Belastungen infolge Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Zahlung von Beiträgen zu privaten Versi-
cherungen (auch Bausparverträge u. ä.), Schuldverpflichtungen usw. habe ich folgende zusätzliche Aufwen-

dungen: (Nachweise bitte beifügen) 
 

   

   

   

 

9. Notwendige Ausgaben zur Erzielung des Arbeitseinkommens (Fahrtkosten zur Arbeitsstätte usw.) 

   

   

   

 

Erklärung über die Unterhaltsverpflichtung 

Ich erkläre mich bereit, für das o. g. Kind Unterhalt in Höhe der beantragten Unterhaltsvorschussleistung zu zahlen.  
Der Unterhaltsvorschuss beträgt zurzeit monatlich: 

 
Im Jahr  für Kindern 0-5 Jahren 

(Erste Altersstufe)  

6 - 11 Jahren (Zweite 

Altersstufe) 

12 Jahre – bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres (Dritte Altersstufe) 

 

2024 

 

230,00 € 

 

301,00 € 

 

395,00 € 

 

Die Berechnung der Unterhaltsvorschussleistung erfolgt nach § 2 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) auf der 

Grundlage des Mindestunterhalts gemäß § 1612 a Abs. 1 Satz 3 Nummer 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB). 
 

 ja  nein 
 

 
 
 

Datum, Unterschrift   
 



Hinweise zur Erklärung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
 
Zum Nachweis Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse füllen Sie bitte den beigefügten 
Erklärungsbogen aus und senden ihn unterschrieben zurück. 
 

Zusätzlich zu dieser Erklärung legen Sie bitte folgende Unterlagen beziehungsweise Nachweise 
in Kopie vor: 
 

➢ als nichtselbstständiger Arbeitnehmer/in, der einer regelmäßigen Beschäftigung nach-
geht 
 
• die Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate und 
• die Einkommenssteuerbescheide der letzten drei Jahre 

 

➢ als Selbstständige/r/ oder Freiberufler/in 
 
• die Einkommenssteuerbescheide der letzten drei Jahre und 
• sofern Sie zur Bilanzierung verpflichtet sind, die Bilanzen der letzten drei Jahre  

sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
 

➢ als Empfänger/in von Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Krankengeld) 
oder/und von Renten, Pensionen etc. 
 
• eine Erklärung, seit wann und in welcher Höhe Sie Leistungen erhalten, 
• den letzten Bewilligungsbescheid, 
• im Falle der Arbeitslosigkeit: 

• eine Mitteilung, wann und aus welchem Grund Ihnen Ihre letzte Arbeitsstel 
le gekündigt wurde sowie eine Erklärung, ob durch den Leistungsträger ei 

ne Sperrzeit verhängt wurde und 
• Nachweise über Ihre Bemühungen, eine Arbeitsstelle zu finden (z. B.  

Bewerbungen und Antwortschreiben, Nachweise über Bewerbungen per E-
Mail oder telefonisch usw.). 

 
➢ Zum Nachweis über den aktuellen Bestand des Vermögens 

 
• Bankauszüge über die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
• Anlage KAP zu Ihrer letzten Steuererklärung 

 
➢ bei geltend gemachten besonderen Belastungen (z. B. Kreditverpflichtungen) 

 
• Kreditvertrag, 
• Nachweis der Zahlung mit der mtl. Rate und Höhe der Restschuld (Kontoauszug, 

Bankbescheinigung), 
• sonstige Nachweise über besondere Belastungen. 

 
 
Zur Auskunftserteilung sind Sie verpflichtet (§ 6 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)). Soll-
ten Sie die erforderliche Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht innerhalb der 
Ihnen gesetzten Frist erteilen, handeln Sie ordnungswidrig (§.10 Abs. 1 Nr. 1 UVG). Eine solche 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 UVG).  
 
Künftige Änderungen Ihrer wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse bitte ich, unaufgefor-
dert mitzuteilen. Ich weise Sie außerdem darauf hin, dass ich gemäß § 6 UVG das Bundeszent-
ralamt für Steuern ersuchen kann, bei den Kreditinstituten die in § 93 b Absatz 1 der Abgaben-
ordnung bezeichneten Daten abzurufen. 


